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Ich kann alias nur zustimmen. Ich würde allerdings den Vorgesetzten fragen, zumindest wenn
er in NRW tätig ist, wie er es mit § 44 (2) SchulG hält, laut dem ich als Lehrkraft Schüler*innen
und deren Eltern "über die individuelle Lern- und Leistungsentwicklung" informieren und
beraten muss. Wie soll das gehen, wenn die Antwort auf Nachfragen nicht erlaubt sein soll?
Analog zur Normenhierarchie könnte man fragen, wieso eine Weisung des Schulleiters das
Schulgesetz aushebeln soll.
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